


FESTSCHRIFT FUR KURT BALLERSTEDT 





Beiträge zum 
Zivil- und Wirtschaftsrecht 

Festschrift für Kurt Ballerstedt zum 70. Geburtstag 
am 24. Dezember 1975 

herausgegeben von 

Werner Flume, Peter Raisch, Ernst Steindorff 

DUNCKER & ßUMBLOT / BERLIN 



Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus 
Sondermitteln des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

Alle Rechte, auch die des auszugswelsen Nachdrucks, der photomechanischen 
Wiedergabe und der übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten 

© 1975 Duncker & Humblot, Berlin 41 
Gedruckt 1975 bel Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlln 61 

Prlnted In Germany 

ISBN 3 428 03519 4 



Zum Geleit 

Kurt Ballerstedt, dessen Person und Werk Autoren und Herausgeber 
mit dieser Festschrift ehren wollen, hat sich große Verdienste um die 
Rechtswissenschaft erworben. Besonders das Handelsrecht und das Wirt-
schaftsrecht verdanken ihm wesentliche Impulse. So hätte sich das Unter-
nehmensrecht ohne die vielseitigen Bestrebungen Ballerstedts, begin-
nend mit seinem bahnbrechenden Aufsatz "Unternehmen und Wirt-
schaftsverfassung" (JZ 1951, 486 ff.), wohl nicht so, wie geschehen, for-
men und entfalten können. Sein Bemühen galt seit je der Entwicklung 
einer Unternehmensverfassung, an der er als Mitglied der vom Bundes-
minister der Justiz eingesetzten Unternehmensrechtskommission auch 
gegenwärtig leidenschaftlich mitarbeitet. Im Jahre 1962 übernahm der 
Jubilar zusammen mit Ernst Steindorff die Herausgeberschaft der von 
Levin Goldschmidt begründeten "Zeitschrift für das gesamte Handels-
recht". Die Herausgeber nahmen das Wirtschaftsrecht in das Programm 
der Zeitschrift auf und setzten damit die Tradition im Sinne Gold-
schmidts fort mit der Verpflichtung und "dem Willen, den großen Auf-
gaben der ZHR als des deutschen wissenschaftlichen Zentralorgans für 
die Dogmatik des Handels- und Wirtschaftsrechts nach besten Kräften 
zu dienen", wie es in der Einführungsbemerkung zum 124. Band heißt. 
Dieses erweiterte Aufgabenfeld der Zeitschrift, auf deren Akzentset-
zung Kurt Ballerstedt maßgeblichen Einfluß nimmt, spiegelt, wenn 
auch nur unvollkommen, das breite Spektrum des Interessen- und 
Arbeitsgebietes des Jubilars wieder. Die Vielfalt der Themen, die sein 
schriftstellerisches Werk ausmacht, zeugt von der Universalität seines 
Wirkens als Dogmatiker des Zivil-, Handels- und Wirtschafts rechts. Nach 
Savigny wird das wissenschaftliche Recht bestimmt durch "diejenigen 
Rechtslehrer, die im Ruf besonnener und gründlicher Forschung stehen". 
Kurt Ballerstedt gehört zu ihnen. 

Bonn, im Dezember 1975 
Die Herausgeber 
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Wirtschafts-, Unternehmens-
und Arbeitsrecht 





Das Verhältnis von Staat 
und gesellschaftlichen Gruppen 

Von Kurt H. Biedenkopf 

Als die britischen Konservativen die Wähler im Februar 1974 mit der 
Frage konfrontierten: "Wer regiert Großbritannien, die Regierung oder 
die Gewerkschaften?", hielten viele, insbesondere ausländische Beobach-
ter diese Formulierung für überspannt und spleenig, kurz: für "typisch 
britisch". über das eigentliche Problem der Fragestellung wurde er-
staunlich wenig gesprochen, die Berechtigung der Frage wurde kaum 
ernsthaft in Zweifel gezogen. Das Ergebnis jener Wahl entscheidung 
spiegelte die Ratlosigkeit wider, die die Wähler angesichts dieser Frage-
stellung befiel. Die Briten entschieden sich ziemlich genau mit jeweils 
der Hälfte der Stimmen für die eine und für die andere Alternative. 

Für viele kam diese Entscheidung unerwartet, verwunderlich war sie 
nicht. Selbst die konservative Partei mußte nach der Wahl selbst-
kritisch eingestehen, daß sie die Wähler mit der Fragestellung über-
fordert hatte. Man hatte sie - unzureichend vorbereitet - mit einer 
der wichtigsten, zugleich aber auch schwierigsten und ungeklärtesten 
Probleme der modernen Industriegesellschaft konfrontiert. Man hatte 
von der Bevölkerung erwartet, daß sie durch eine politische Wahl einen 
grundlegenden Konflikt jeder freiheitlichen Ordnung würde beantwor-
ten können: den Konflikt zwischen der Autorität der Regierung, wirt-
schafts- und gesellschaftspolitische Sachverhalte eigenständig zu regeln 
und zu entscheiden, und dem Anspruch gesellschaftlicher Gruppen, ihre 
eigene Vorstellung in diesen Bereichen durchzusetzen. Die Wähler fühl-
ten sich zur Lösung dieses Problems nicht berufen. Sie verweigerten 
die Antwort. Doch die Frage bleibt bestehen: Wer regiert und führt ein 
Land? Wie ist das Verhältnis von Staat und gesellschaftlichen Gruppen 
zu ordnen? 

Die Aktualität dieser Fragen kann auch für die Bundesrepublik 
Deutschland nicht bestritten werden. Auch bei uns haben sich in den 
letzten Jahren die Anlässe gemehrt, die uns danach fragen ließen, welche 
Regeln, Gesetze und Zielvorstellungen das Verhältnis von Staat und 
Gesellschaft bestimmen oder zumindest bestimmen sollten. Einer dieser 
Anlässe war zu Beginn des Jahres 1974 der Tarifkonflikt zwischen der 
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr auf der einen 
und dem Bund, den Ländern und den Gemeinden auf der anderen Seite. 
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Die Auseinandersetzung war eine eindringliche Demonstration der Mög-
lichkeiten gesellschaftlicher Gruppen, durch die angedrohte Vorent-
haltung wichtiger und mitunter unentbehrlicher Leistungen für die 
Gesamtheit der Bürger einen Einfluß auf die staatliche Willensbildung 
zu nehmen, der in keinem Verhältnis zur Legitimation und politischen 
Verantwortung der organisierten Gruppen steht. Viele Bürger beobach-
teten damals mit Unbehagen, daß eine einzelne gesellschaftliche Gruppe 
den Staat zur Durchsetzung ihrer Sonderinteressen unter Druck setzen 
kann und - wenn es politisch möglich ist - auch unter Druck setzt. 

Von einer ähnlichen Bedeutung war ein halbes Jahr zuvor der soge-
nannte Bummelstreik der deutschen Fluglotsen. Dieser Streik demon-
strierte, daß in unserer hochindustrialisierten Gesellschaft eine ver-
gleichsweise kleine Gruppe von Experten dank ihrer Kontrolle von 
technologischen Schaltstellen und öffentlichen Einrichtungen der brei-
ten Mehrheit des Volkes ihren Willen aufzwingen kann. Die Regierung 
zeigte sich als Gegenspieler der Fluglotsen in einem monatelangen 
Ringen außerstande, wirksam gegen den in dieser Form offensichtlich 
unberechtigten Ausstand vorzugehen und die Streikenden für die von 
ihnen verursachten Schäden in Anspruch zu nehmen. Das Ende der im 
Jahre 1973 von der Bundesregierung angestrengten Gerichtsverfahren 
ist bis heute nicht abzusehen. 

1. 

Der Streik der britischen Bergarbeiter, der im Frühjahr 1974 zum 
Sturz der konservativen Regierung führte, und die weniger dramati-
schen, aber gleichfalls ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen der 
ÖTV oder den Fluglotsen auf der einen und der Bundesregierung auf 
der anderen Seite sind Beispiele für ein zentrales gesellschaftliches 
Problem. In allen Fällen geht es um das Verhältnis des Staates zu den 
gesellschaftlichen Gruppen. Dieses Verhältnis hat die wissenschaftliche 
Arbeit des Jubilars immer wieder beschäftigt. Ob im Zusammenhang 
mit der Frage der Mitbestimmung oder der Kontrolle wirtschaftlicher 
Macht, stets ging es Ballerstedt um das diesen Konflikten zugrunde-
liegende allgemeine Problem der zutreffenden verfassungsrechtlichen 
und politischen Einordnung gesellschaftlicher Macht in den Gesamt-
zusammenhang einer rechtsstaatlich verfaßten Staats- und Gesellschafts-
ordnung. 

Diese Fragestellung bestimmt die Entwicklung des modernen Wirt-
schaftsrechts in den 20er Jahren und die politische Auseinandersetzung 
um den verfassungsrechtlichen Ort und die rechtliche und politische 
Funktion der Verbände. Sie bestimmte bereits die Auseinandersetzung 
über die Ausgestaltung der Wirtschaftsdemokratie in der Weimarer 
Verfassung und sie wurde erneut aktuell, als die neue Wirtschafts- und 
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Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland Gestalt annahm. 
Schon 1957 formulierte Theodor Eschenburg: "Kein Mensch streitet sich 
in Deutschland nur darüber, daß wir in der modernen demokratischen 
Massengesellschaft die Verbände brauchen. Nicht die Existenzberechti-
gung der Verbände steht in Frage; das Problem besteht vielmehr in den 
Mitteln, die sie anwenden, und darin, daß der Staat nicht stark genug 
ist, sich dieser Mittel zu erwehren, weil er in höchst komplizierter Ver-
zahnung durch seine Träger in Staatsführung, Legislative und weiten 
Bereichen der Verwaltung mittelbar oder unmittelbar von den Ver-
bänden abhängig ist." Und weiter: "Die richtige politische Lösung liegt 
in einer sachgerechten Regelung und hier ergibt sich die Frage: Wie 
weit weicht Machtgerechtigkeit von Sachgerechtigkeit ab?" (Der Staat 
und die Verbände, 1957, Seite 30). 

In jüngster Zeit hat die Frage nach dem Verhältnis von Staat und 
gesellschaftlichen Gruppen durch die Erörterung des Gedankens der 
Sozialpflichtigkeit autonomer Gruppen zusätzliche politische Bedeutung 
erlangt. Als eines der jüngsten politischen Dokumente befaßt sich die 
"Mannheimer Erklärung" des Bundesvorstandes der eDU mit diesem 
Problem. Zur Rolle der gesellschaftlichen Gruppen heißt es dort, daß 
mit der Verwirklichung der freiheitlichen und demokratischen Ordnung 
in der Bundesrepublik die Bedeutung autonomer Verbände und Organi-
sationen ständig gewachsen ist. "Sie gehören heute zu den unverzicht-
baren verfassungsrechtlich gesicherten Bestandteilen unserer offenen 
und pluralistischen Gesellschaft. Sie nehmen bestimmte Interessen unter-
schiedlicher Bevölkerungsgruppen wahr, bilden wirksame Gegengewich-
te gegen andere organisierte Interessen, die Ansammlung wirtschaft-
licher Macht und gegenüber dem Staat. In ihnen vollziehen sich für die 
Funktion einer arbeitsteiligen Wirtschaft und Gesellschaft wesentliche 
Meinungs- und Willensbildungen. Damit strukturieren sie den Prozeß 
gesellschaftlicher Willensbildung und vermitteln zugleich zwischen den 
staatlichen Institutionen und dem Bürger." 

Die Erklärung stellt in diesem Zusammenhang fest, daß Unterneh-
mensverbände und Gewerkschaften, Großunternehmen, Interessenver-
bände und Selbstverwaltungsorganisationen, wenn sie wirksam sind, 
über gesellschaftliche Macht verfügen. Diese Macht - so heißt es - "ist 
notwendig, wenn die Gruppe ihre legitime Aufgabe erfüllen soll. Sie 
kann jedoch den gesellschaftlichen Machthaushalt auch nachhaltig stören 
und die Funktionsfähigkeit des Staates in bestimmten Teilbereichen 
beeinträchtigen. Dies gilt für die Auseinandersetzung organisierter 
Gruppeninteressen untereinander ebenso wie für das Verhältnis der 
Gruppen zum Staat und zur Allgemeinheit. Der Mißbrauch wirtschaft-
licher Macht ist dafür ebenso Beispiel wie der Ausstand organisierter 
Spezialisten zum Nachteil der Allgemeinheit". 


